
Stufenplan bei Zigarettenkonsum  

 

 

Es gilt: 

1. Wenn möglich, die freiwillige Herausgabe der Zigaretten erreichen. 

2. Bei Minderjährigen – Erziehungsberechtigte informieren. 

3. Ermittlungen mit strafrechtlicher Zielsetzungen ist nicht Aufgabe von Schule. 

          Gem. RdErl. Des MK v. 09.11.2010 – VORIS 22410 -   

 

 

 

 

(Verdacht auf) 
Zigarettenkonsum

Information an 
die Schulleitung

Verdacht auf Konsum

Sofort-Prävention in 
der Klasse/ Jahrgang 

- Aufarbeitung des 
Vorfalls im 

Klassenverband/ 
Jahrgang innerhalb 

von 2 Wochen

Intervention nach 
Stufenplan **

Konsum
Intervention nach 

Stufenplan **



Stufenplan bei Zigarettenkonsum  

Allgemein 

Vorfall Intervention Merkmal Handlungsfokus 

    

Verdacht auf Zigarettenkonsum FÜRSORGEGESPRÄCH (Niedrigschwellig, unverbindlich) Unterstützung 

Zigarettenkonsum 
 

KLÄRUNGSGESPRÄCH (Verbindlich) Absprachen/ Erziehungsmittel 

Wdh. Konsum FOLGEGESPRÄCH 
 

(Verbindlich, konsequent) Erziehungsmittel/ ggf. 
Ordnungsmaßnahmen 

 KONSEQUENZGESPRÄCH  Ordnungsmaßnahme 

    

 

Konkret 

Stufe Beteiligte Personen Intervention Kommentar 

 
1 
(Verdacht 
auf …) 
 

 
Schüler/in 
Klassenleitung 
 

 

 Information der Schulleitung 

 Elternkontakt 

 Rauchertext abschreiben 

Im Fokus steht … 
… das Gespräch: Hintergründe zu klären, 
    Vereinbarungen zu erarbeiten, Aufzeigen von 
    Konsequenzen, Maßnahmen benennen lassen, 
    Gespräch mit Klasse/ Jahrgang 
… die Dokumentation: Protokoll in die Schülerakte 
… die Kontrolle (Zeitraum 2 Wochen): Verändert sich 
    das Verhalten? 

 
2 
(Bestätigter 
Konsum) 
 

 
Schüler/in 
Klassenleitung 
Suchtberatung 
 

 

 Information der Schulleitung 

 Elterninfo 

 Beratungsgespräch mit Berater/in 

 Information an 
Erziehungsberechtigte(r), das ein 
Gespräch stattgefunden hat 

Im Fokus steht … 
… das Gespräch 
 
… die Kontrolle (Zeitraum 2 Wochen) 

 
3 
 

 
Schüler/in 
Klassenleitung 
Schulleitung 
Klassenkonferenzteilnehmer/innen 

 

 Ordnungsmaßnahme  

Im Fokus steht … 
… die Konsequenz (OM) 
 

 
4 
 

 
s. Stufe 3 
 

 

 Ordnungsmaßnahme (max. 
zeitweiliger Ausschluss) 

 
Der Stufenplan verbleibt bei wiederholtem Auffallen 
durch Rauchen auf dieser Stufe. 
 

 


